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Gebührensatzung 
für die Abfallentsorgungsanlagen (Müllumladestationen - MUSTen) des 

Zweckverbandes Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS) – 
Gebührensatzung MUSTen 

Auf der Grundlage 

• des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212),

• des Gesetzes über die Kreislaufwirtschaft und den Bodenschutz im Freistaat
Sachsen (Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz –
SächsKrWBodSchG) vom 22. Februar 2019 (SächsGVBl. S. 187),

• des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2019 (SächsGVBl. S. 270)

• der Sächsischen Landkreisordnung (SächsLKrO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 99),

• des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116)

• der Verbandssatzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Südwestsachsen vom
13. Dezember 2021,

• der Benutzungssatzung für die Abfallentsorgungsanlagen (Müllumladestationen –
MUSTen) des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Südwestsachsen

jeweils in der gültigen Fassung, 

erlässt der Zweckverbandes Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS) die durch die 
Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 28. November 2024 beschlossene 
Gebührensatzung Müllumladestationen. 

§ 1
Gebührentatbestand 

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS) erhebt für das Vorhalten und 
die Benutzung seiner Abfallentsorgungsanlagen Gebühren zur Deckung aller im 
Zusammenhang mit der Entsorgung der in der Anlage aufgeführten Abfallarten 
anfallenden Kosten nach den Bestimmungen dieser Satzung. 

§ 2
Gebührenmaßstab 

(1) Die Gebühr für alle zur Annahme zugelassenen Abfälle bemisst sich, mit
Ausnahme der Regelungen in § 3 Absatz 3 und 4, nach der Abfallart gemäß Anlage
dieser Satzung und der durch Wägung ermittelten Masse in (t).

(2) Bei Störungen oder Ausfall der Wägetechnik kann bei Zustimmung des
Gebührenschuldners die Ermittlung der Gebühr vom Betriebspersonal durch eine
Schätzung der Masse erfolgen. Der Gebührenschuldner dokumentiert durch seine
Unterschrift sein Einverständnis zu dieser Schätzung.

Wird die nach Satz 1 erforderliche Zustimmung verweigert oder ist eine Schätzung
der Masse nicht möglich, kann der Gebührenschuldner vom Betriebspersonal auf
eine andere Abfallentsorgungsanlage des ZAS verwiesen oder gänzlich
abgewiesen werden.
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(3)  Bei der Anlieferung von vermischten Abfällen, die einer Abfallart i.S.v. § 2 Abs. 1   
i. V. m. der Anlage zu dieser Satzung nicht eindeutig zugeordnet werden können, 
wird die Abfallart mit dem höheren Gebührensatz gem. § 3 für die Ermittlung der 
Gebühr zugrunde gelegt. Das Betriebspersonal entscheidet über die Zuordnung 
der Abfälle. 

 
§ 3 

Gebührensatz 
 
(1)  Für den Gebührensatz gilt die Anlage dieser Satzung. Die Anlage ist Bestandteil 

dieser Satzung. 
 
(2)  Ungeachtet von Absatz 1 wird für jede Anlieferung eine Mindestgebühr von  

18,00 €/Anlieferung erhoben.  
 
(3)  Anlieferungen bis zu einer geschätzten Masse unter 200 kg werden nicht 

verwogen. Es erfolgt eine Abrechnung nach Maßgabe des Absatzes 2. Sollten 
Anlieferungen nicht hinreichend eingeschätzt werden können, ist zur Klarstellung 
zu wiegen.  

 
(4)  Abweichend von Absatz 3 erfolgt bei Anlieferung der nachfolgend benannten 

Abfallarten mit einer Masse von weniger als 200 kg die Gebührenfestsetzung nach 
Volumen: 

 
           -  ASN 17 06 03* und 17 06 04 je angefangenen 0,5 m³  18,30 € 
           -  ASN 17 03 03*        je angefangenen 0,1 m³   76,00 € 
           -  ASN 17 06 05*      je angefangenen 0,1 m³   46,00 € 
 

§ 4 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner ist, wer an den vom ZAS betriebenen Abfallentsorgungsanlagen 
Abfälle gemäß der Anlage dieser Satzung anliefert. Weist der Anlieferer dem ZAS nach, 
dass er die Abfälle im Auftrag eines Dritten anliefert, so ist der Dritte abweichend von 
Satz 1 Gebührenschuldner. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 5 
Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit der Gebührenschuld 

 
(1)  Die Gebührenschuld entsteht mit der Übergabe der Abfälle im Eingangsbereich der 

Müllumladestationen an das Betriebspersonal. 
 
(2)  Die Gebührenschuld wird mit ihrer Entstehung fällig und ist beim Betriebspersonal 

zu begleichen, sofern in dieser Satzung keine anderen Regelungen vorgehen. Ein 
entsprechender Quittungsbeleg wird dem Gebührenschuldner ausgehändigt.  

 
(3) Ist der Gebührenschuldner eine Körperschaft des öffentlichen Rechts bzw. ein von 

ihr beauftragter Dritter im Sinne von § 22 KrWG, so wird die Gebühr mit einem 
Gebührenbescheid festgesetzt und innerhalb von zwei Wochen fällig. 

 
(4)  Gebührenschuldner, die nicht die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllen, 

können auf schriftlichen Antrag vor der ersten Anlieferung unter Angabe von 
Gründen von der Zahlung unmittelbar bei Anlieferung freigestellt werden. Über den 
Antrag entscheidet die Verbandsverwaltung. Die Freistellung erfolgt schriftlich. Im 
Falle der Freistellung gelten die Rechtsfolgen des Absatzes 3 entsprechend. 
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Freistellungen können jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den ZAS 
widerrufen werden.  

§ 6
Stundung, Niederschlagung, Erlass und Verzinsung der Gebührenschuld 

(1) Für die Stundung, die Niederschlagung, den Erlass und die Verzinsung der
Gebührenschuld gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Sächsischen
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) und der Abgabenordnung (AO)
entsprechend.

(2) Der Abfallzweckverband kann auf begründeten Antrag des Gebührenpflichtigen
Forderungen aus dem Gebührenschuldverhältnis ganz oder zum Teil stunden,
wenn deren Einziehung nach Lage des einzelnen Falles eine erhebliche Härte für
den Gebührenpflichtigen bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung
nicht gefährdet erscheint.

(3) Wird einem Antrag auf Stundung die Zustimmung erteilt, werden Zinsen in Höhe
von 0,5 von Hundert je Monat erhoben. Stundungszinsen sind nur für volle Monate
zu erheben, angefangene Monate bleiben außer Ansatz. Hat der
Gebührenschuldner keine Stundung beantragt bzw. wurde der Antrag auf
Stundung abgewiesen, werden Säumniszuschläge in Höhe von 1,0 von Hundert
für jeden angefangenen Monat erhoben.

(4) Über Stundung, Niederschlagung oder Erlass entscheidet der
Verbandsvorsitzende. Er kann diese Entscheidung auf die Verbandsverwaltung
delegieren.

§ 7
Bekanntmachung 

Die Bekanntmachung dieser Satzung erfolgt im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen 
Amtsblattes und in den Amtsblättern des Erzgebirgskreises und des Landkreises 
Zwickau.  

§ 8
Inkrafttreten 

Diese Gebührensatzung für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen 
(Müllumladestationen – MUSTen) des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 
Südwestsachsen tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung MUSTen vom 11. Oktober 2021 außer Kraft. 

Stollberg, den 02. Dezember 2024 

gez. Michaelis  (Siegel) 
Verbandsvorsitzender 

Anlage: 
Gebührenverzeichnis 
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Anlage Gebührensatzung: Gebührenverzeichnis 

ASN Abfälle nach der Abfallverzeichnisverordnung Gebühr 
in €/t 

aus dem 
Kapitel 15 

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, 
Filtermaterialien und Schutzkleidung (a.n.g.) 

185,79 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe 
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff 
15 01 03 Verpackungen aus Holz 
15 01 05 Verbundverpackungen 
15 01 06 gemischte Verpackungen 
15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und 

Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 
02 fallen 

aus dem 
Kapitel 17 

Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von 
verunreinigten Standorten) 

185,79 

17 02 01 Holz 
17 02 022) Glas 
17 02 03 Kunststoff 
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 
fallen 

abweichend davon: 
17 01 022) Ziegel   78,38 

17 01 032) Fliesen und Keramik  78,38 

17 01 072) Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

 78,38 

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte 638,08 

17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen 
besteht oder solche Stoffe enthält (z. B. Dämmwolle mit 
gefährlichen Bestandteilen) 

601,71 

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 
06 01 und 17 06 03 fällt (z. B. Dämmwolle ungefährlich) 

601,71 

17 06 03*/ 
17 06 043) 

HBCD-haltige Abfälle, Dämmstoffe 1.733,56 

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe 313,73 

aus dem 
Kapitel 18 

Abfälle aus der humanmedizinischen oder 
tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne 
Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der 
unmittelbaren Krankenpflege stammen) 

185,79 

18 01 011) 2) spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) 
18 01 04 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus 

infektionspräventiver Sicht keine besonderen 
Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und 
Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) 



5 

18 02 011)

2)
spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 18 02 02 fallen 

aus dem 
Kapitel 19 

Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen 
Abwasserbehandlungsanlagen sowie der 
Aufbereitung von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke 

172,59 

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus 
der mechanischen Behandlung von Abfällen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

aus dem 
Kapitel 20 

Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche 
gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle 
aus Einrichtungen), einschließlich getrennt 
gesammelter Fraktionen 

185,79 

20 01 02 Glas 
20 01 10 Bekleidung 
20 01 11 Textilien 
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 
20 01 392) Kunststoffe 
20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle 
20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle 
20 03 02 Marktabfälle 
20 03 03 Straßenkehricht 
20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung 
20 03 99 Siedlungsabfälle a.n.g. 
abweichend davon: 
20 01 01 Papier und Pappe   25,93 

20 02 022) Boden und Steine   78,38 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle, kommunale Sammlung 166,79 
20 03 07 Sperrmüll, kommunale Sammlung 141,00 
20 03 07 Sperrmüll 154,00 

Fremdverwiegung 5,00 

* gefährliche Abfälle
Sie dürfen, sofern eine Nachweispflicht besteht, nur unter Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften angeliefert werden.

1) Anlieferung in bruchfesten Einwegbehältnissen
2) keine Annahme in Reinsdorf
3) Anlieferungen von Dämmstoffen aus dem Baubereich (z. B. Styropor) nur unter Vorlage einer

Abfallanalyse (POP-Schadstoffgehalt wie z. B. HBCD).

Für Mindestmengen werden abweichende Gebühren gemäß § 3 der Satzung erhoben. 


